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Nr. 37 Samstag, 15. September 2018

Nr. 1 Sitzung des Bau- und 
Grundstücksausschusses

Am Dienstag, 18. September 
2018, 17.00 Uhr, findet im großen 
Sitzungssaal des Rathauses Mon-
heim die Sitzung des Bau- und 
Grundstücksausschusses statt.
Tagesordnung:
1. Ortseinsicht wegen Errichtung ei-

ner 1,20 m hohen Einzäunung am 
Anwesen „Wiesenkleering 1“ ent-
lang der „Wittesheimer Straße“, 
in Monheim 

2. Ortseinsicht wegen Gehwegab-
senkung –Einfahrtsverbreiterung 
beim Anwesen „Kranichstraße 1“, 
Monheim

3. Ortseinsicht wegen Gehwegab-
senkung beim Anwesen „Rings-
traße 1“, Monheim

4. Ortseinsicht wegen einer eventu-
ellen Veräußerung einer Teilfläche 
aus dem städtischen Grundstück 
Fl.-Nr. 51 zum Nachbargrund-
stück Fl.-Nr. 53, Gemarkung It-
zing

5. Stellungnahme zum Antrag nach 
§ 16 Bundesimmissionsschutz-
gesetz der Biogas Kölburg GbR, 
Dorfstraße 7, Gemarkung Mon-
heim-Kölburg: Neubau BH-
KW-Raum in bestehender Hal-
le, Zubau BHKW, Erhöhung der 
installierten Leistung, Er-höhung 
der Gasproduktion, Erhöhung 
der Einsatzstoffmenge, Neubau 
Gärrestelager, Neubau Gasauf-
bereitung, Neubau Pumpenraum, 
Neubau Getreidesilo, Anpassung 
Umwallung, Tektur Fer-meinter 2 
und Fahrsilo

6. Bauantrag auf Errichtung einer 
Doppelgarage auf Fl.-Nr. 244, 
Gemarkung Monheim (Raiffei-
senstraße 6)

7. Antrag Sandra und Christian 
Rößner, Am Priel 16, Monheim 
auf Errichtung von 2 Fußballt-
oren auf dem Spielplatz in der 
„Bergstraße“ 

8. Antrag Bund Naturschutz in Ba-
yern e.V. auf Bepflanzung des 
Uferbereiches der Ussel westlich 
von Itzing bis vor das Regenrück-
haltebecken

9. Antrag Marianne Bracher, Markt-
platz 13, Monheim auf Entfer-
nung der Bäume entlang der 
„Jahn-straße“ vor dem Grund-
stück „Jahnstraße 8 / 10“
anschließend nichtöffentliche Sit-

zung

Nr. 2  Bekanntmachung über 
das Recht auf Einsicht  
in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung  
von Wahlscheinen  
für die Landtagswahl  
und die Bezirkswahl  
am 14. Oktober 2018

1. Das Wählerverzeichnis für die 
Landtags- und die Bezirkswahl 
der Stimmbezirke der Stadt 
Monheim wird in der Zeit vom 
Montag, 24. bis Freitag, 28. 
September 2018, 20. bis 16. Tag 
vor der Wahl während der Dienst-
stunden im Rathaus Monheim, 
Verwaltungsgemeinschaft Mon-
heim, Marktplatz 23, 86653 Mon-
heim, Zimmer-Nr. 2 für Stimm-
berechtigte zur Einsichtnahme 
bereit gehalten.

 Stimmberechtigte können die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der zu ihrer Person im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von an-
deren im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Personen können 
Stimmberechtigte nur überprü-
fen, wenn Tatsachen glaubhaft ge-
macht werden, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständig-
keit des Wählerverzeichnisses er-
geben kann. Das Recht zur Über-
prüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Stimmberech-

tigten, für die im Melderegister 
eine Auskunftssperre nach dem 
Bundesmeldegesetz eingetragen 
ist.

2. Das Wählerverzeichnis wird im 
automatisierten Verfahren geführt; 
die Einsicht ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich.

3. Wählen kann nur, wer in das 
Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

 Wer das Wählerverzeichnis für un-
richtig oder unvollständig hält, 
kann von Montag, 24. bis spä-
testens Freitag, 28. September 
2018, 12 Uhr, (20. bis 16. Tag vor 
der Wahl) während der allgemei-
nen Öffnungszeiten im Rathaus 
Monheim, Verwaltungsgemein-
schaft Monheim, Marktplatz 23, 
86653 Monheim, Zimmer-Nr. 2  
Einspruch einlegen.

 Der Einspruch kann schriftlich 
oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt werden.

4. Stimmberechtigte, die in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten spätestens am 23. Sep-
tember 2018 eine Wahlbenach-
richtigung samt Vordruck für ei-
nen Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins. Wer keine Wahlbe-
nachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, stimmberechtigt zu sein, 
muss Einspruch gegen das Wäh-
lerverzeichnis einlegen, wenn er 
nicht Gefahr laufen will, dass er 
sein Stimmrecht nicht ausüben 
kann.

5. Wer einen Wahlschein hat, kann 
an der Wahl im Stimmkreis 706 
Donau-Ries durch Stimmab-
gabe in einem beliebigen Wahl-
raum (Stimmbezirk) dieses 
Stimmkreises oder durch Brief-
wahl teilnehmen.

6. Einen Wahlschein erhält auf An-
trag
6.1 eine in das Wählerverzeichnis 
eingetragene stimmberechtigte 
Person.
Der Wahlschein kann bis zum 
Freitag, 12. Oktober 2018, 15 
Uhr im Rathaus Monheim, Ver-
waltungsgemeinschaft Monheim, 
Marktplatz 23, 86653 Monheim, 
Zimmer-Nr. 2  (nicht aber tele-
fonisch) beantragt werden. Wenn 
bei nachgewiesener plötzlicher 
Erkrankung der Wahlraum nicht 
oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten aufgesucht wer-
den kann, kann der Antrag noch 
bis zum Wahltag, 15 Uhr, gestellt 
werden.
6.2 eine nicht in das Wählerver-
zeichnis eingetragene stimmbe-
rechtigte Person, wenn
a) sie nachweist, dass sie ohne 
ihr Verschulden die Antragsfrist 
auf Aufnahme in das Wähler-
verzeichnis nach § 15 Abs. 1 der 
Landeswahlordnung (bis zum 23. 
September 2018) oder die Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerver-
zeichnis nach § 19 Abs. 1 der Lan-
deswahlordnung (vgl. Nrn. 1 und 
3) versäumt hat,
b) ihr Recht auf Teilnahme erst 
nach Ablauf der Antragsfrist nach 
§ 15 Abs. 1 der Landeswahlord-
nung oder der o.g. Einspruchsfrist 
nach § 19 Abs. 1 der Landeswahl-
ordnung entstanden ist,
c) ihr Stimmrecht im Einspruchs-
verfahren festgestellt worden ist 
und die Gemeinde von der Fest-
stellung erst nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses erfahren 
hat.

 Diese Stimmberechtigten können 
bei der in Nr. 6.1 bezeichneten 
Stelle den Antrag auf Erteilung 
eines Wahlscheins noch bis zum 
Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elek-
tronisch oder mündlich (nicht 
aber telefonisch) stellen.

7. Behinderte Stimmberechtigte 
können sich bei der Antragstel-
lung der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen. 

 Wer den Antrag für einen anderen 
stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nach-
weisen, dass er dazu berechtigt ist.

8. Mit dem Wahlschein erhält die 
stimmberechtigte Person

- je einen Stimmzettel mit den 
Stimmkreisbewerbern für die 
Landtagswahl (weiß) und die Be-
zirkswahl (blau),

- je einen Stimmzettel mit den 
Wahlkreisbewerbern für die Land-
tagswahl (weiß) und die Bezirks-
wahl (blau),

- zwei Stimmzettelumschläge (weiß 
und blau),

- einen roten Wahlbriefumschlag 
mit der Anschrift, an die der Wahl-
brief zu übersenden ist,

- ein Merkblatt für die Briefwahl.
 Wahlschein und Briefwahlunterla-

gen werden übersandt oder amt-
lich überbracht. Versichert eine 
stimmberechtigte Person glaub-
haft, dass ihr der beantragte Wahl-
schein nicht zugegangen ist, kann 
ihr bis zum Tag vor der Wahl 
(Samstag, 13. Oktober 2018, 12 
Uhr), ein neuer Wahlschein erteilt 
werden.

9. Wahlschein und Briefwahlun-
terlagen können auch durch die 
Stimmberechtigten persönlich ab-
geholt werden. An andere Per-
sonen können diese Unterlagen 
nur ausgehändigt werden, wenn 
die Berechtigung zur Empfang-
nahme durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht und einen amt-
lichen Ausweis nachgewiesen wird 
und die bevollmächtigte Person 
nicht mehr als vier Stimmbe-
rechtigte vertritt; dies hat sie der 
Gemeinde vor dem Empfang der 
Unterlagen schriftlich zu versi-
chern.

10. Bei der Briefwahl müssen die 
Stimmberechtigten dafür sorgen, 
dass der Wahlbrief, in dem sich 
der Wahlschein und die verschlos-
senen Stimmzettelumschläge (mit 
den jeweils zugehörigen Stimm-
zetteln) befinden, bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen 
Stelle spätestens am 14. Okto-
ber 2018 bis 18 Uhr eingeht.

Nähere Hinweise darüber, wie die 
Stimmberechtigten die Briefwahl 
auszuüben haben, ergeben sich aus 
dem Merkblatt für die Briefwahl.

Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Nr. 3  Zeitpunkt  
der Unanfechtbarkeit 
des Beschlusses über die 
vereinfachte Umlegung 
„2. Bauabschnitt 
Osterholz III“ 
Gemarkung Monheim, 
Stadt Monheim

 Bekanntmachung  
der Stadt Monheim  
vom 11.09.2018

Gemäß § 83 Abs. 1 des Bauge-
setzbuches (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. Sep-
tember 2004 (BGBl. I S. 2414), in 
der jeweils geltenden Fassung, gibt 
die Stadt Monheim, Marktplatz 23, 
86653 Monheim, bekannt, dass der 
Beschluss zur vereinfachten Um-
legung „2. Bauabschnitt Osterholz 
III“ am 10. September 2018 unan-
fechtbar geworden ist.

Mit dieser Bekanntmachung wird 
gemäß § 83 Abs. 2 BauGB der bis-
herige Rechtszustand durch den im 
Beschluss über die vereinfachte Um-
legung vorgesehenen neuen Rechts-
zustand ersetzt. Die Bekannt-ma-
chung schließt die Einweisung der 
Eigentümer in die neuen Grenzen 
ein.

Die im Beschluss über die ver-
einfachte Umlegung festgesetzten 
Geldleistungen sind nunmehr zur 
Zah-lung fällig. Die Stadt Monheim 
ist Gläubigerin und Schuldnerin der 
Geldleistungen und wird die Ab-
wicklung der Zahlungen gesondert 
regeln.

Die Stadt Monheim wird die Be-
richtigung des Grundbuchs veran-
lassen und die Berichtigung des Lie-
genschaftskatasters durchführen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Festsetzung des Zeit-

punktes der Unanfechtbarkeit des 
Beschlusses über die vereinfachte 
Umlegung kann innerhalb eines Mo-
nats nach seiner Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist bei der Stadt Monheim, 
Marktplatz 23, 86653 Monheim 
schriftlich oder zur Niederschrift 
einzureichen. Über den Antrag ent-
scheidet das Landgericht Augsburg, 
Kammer für Baulandsachen, Am Al-
ten Einlaß 1, 86150 Augsburg.

Der Antrag auf gerichtliche Ent-
scheidung kann nicht vor Ablauf von 
drei Monaten seit der Einlegung des 
Widerspruchs gestellt werden, außer 
wenn wegen besonderer Umstän-
de des Falls eine kürzere Frist ge-
boten ist. Der Antrag muss den Ver-
waltungsakt bezeichnen, gegen den 
er sich richtet. Er soll die Erklärung, 
inwieweit der Verwaltungsakt ange-
fochten wird, und einen bestimmten 
Antrag enthalten. Er soll die Gründe 

sowie die Tatsachen und Beweismit-
tel angeben, die zur Rechtfertigung 
des Antrags dienen.

Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Nr. 4 2. Änderung des 
Bebauungsplanes  
„Kreut Ost“,  
Stadtteil Kreut (im 
vereinfachten Verfahren 
gemäß § 13 BauGB)

Der Stadtrat hat am 10.07.2018 
beschlossen, den Bebauungsplan 
„Kreut Ost“, Stadtteil Kreut, 
im vereinfachten Verfahren nach § 
13 BauGB, ohne Durchführung ei-
ner Umweltprüfung zu ändern. Die 
2. Änderung des Bebauungsplanes 
hat der Stadtrat in seiner Sitzung 
vom 11.09.2018 gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB als Satzung beschlossen.

Mit dieser Bekanntmachung tritt 
die 2. Änderung des Bebauungspla-
nes „Kreut Ost“, Stadtteil Kreut in 
Kraft.

Jedermann kann die 2. Änderung 
des Bebauungsplanes „Kreut Ost“, 
Stadtteil Kreut, mit Begründung, 
Festsetzung und Planzeichnung  bei 
der Geschäftsstelle der Verwaltungs-
gemeinschaft Monheim, 1. Stock, 
Zi.-Nr. 106, Marktplatz 23, Mon-
heim (Öffnungszeiten: Montag bis 
Donnerstag: 7.30 – 12.15 Uhr, Frei-
tag: 7.30 – 12.30 Uhr, Donnerstag: 
13.00 – 18.00 Uhr) einsehen und 
über deren Inhalt Auskunft verlan-
gen.

Auf die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschrif-ten 
und von Mängeln der Abwägung so-
wie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 
1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

1 bis 3 BauGB beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungspla-
nes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines 

Jahres seit Bekanntmachung der Be-
bauungsplanänderung schriftlich ge-
genüber der Stadt Monheim geltend 
gemacht worden sind; der Sachver-
halt, der die Verletzung oder den 
Mangel begründen soll, ist darzule-
gen.

Außerdem wird auf die Vorschrif-
ten des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach 
erlöschen Entschädigungsansprüche 
für nach den §§ 39 bis 42 BauGB 
eingetretene Vermögensnachteile, 
wenn nicht innerhalb von drei Jah-
ren nach Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des An-
spruches herbeigeführt wird.

Die Unterlagen können auch im 
Internet unter www.monheim- 
bayern.de bei Wirtschaft, Wohnen 
und Bauen, Bebauungspläne unter 
2. Änderung des Bebauungsplanes 
„Kreut Ost“, Stadtteil Kreut, einge-
sehen werden.

Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Nr. 5 Erdabfuhrplatz  
in Monheim

Der Erdabfuhrplatz ist nach vor-
heriger Vereinbarung mit der Stadt 
Monheim, Tel. 0 90 91/90 91 – 0 von 
Montag bis Freitag geöffnet.

Anmeldungen am Vortag!
Die Gebühren für Kleinmengen 

sind sofort zu bezahlen.

Nr. 6 Grünabfallsammelplatz 
Monheim

Der Grünabfallsammelplatz an 
der Nürnberger Straße ist bis No-
vember am Freitag von 15.00 bis 
17.00 Uhr und am Samstag von 
9.00 bis 13.00 Uhr geöffnet. Nähere 
Informationen erhalten Sie auch un-
ter www.awv-nordschwaben.de.

Nr. 7 Recyclinghof
Der Recyclinghof an der Nürn-

berger Straße ist bis November am 
Freitag von 15.00 bis 17.00 Uhr und 
am Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr 
geöffnet.

Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Kühlgeräte angenommen.

Die dafür anfallenden Gebühren 
sind sofort zu entrichten. Nähere In-
formationen erhalten Sie auch unter 
www.awv-nordschwaben.de.

Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Verwaltungsgemeinschaft Mon-
heim (Stadt Monheim sowie die 
Gemeinden Buchdorf, Daiting, 

Rögling und Tagmersheim)

A)  VERWALTUNGSGEMEIN-
SCHAFT MONHEIM

Nr. 1 Betriebsausflug
Das Rathaus Monheim ist am 

Freitag, 21. September 2018 we-
gen des Betriebsausfluges geschlos-
sen.

Nr. 2  Bekanntmachung über 
das Recht auf Einsicht  
in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung  
von Wahlscheinen  
für die Landtagswahl  
und die Bezirkswahl  
am 14. Oktober 2018

1. Das Wählerverzeichnis für die 
Landtags- und die Bezirkswahl 
der Gemeinden Daiting und Rö-
gling, der Stimmbezirke der Stadt 
Monheim und der Gemeinden 
Buchdorf und Tagmersheim wird 
in der Zeit vom Montag, 24. bis 
Freitag, 28. September 2018, 
20. bis 16. Tag vor der Wahl wäh-
rend der Dienststunden im Rat-
haus Monheim, Verwaltungsge-
meinschaft Monheim, Marktplatz 
23, 86653 Monheim, Zimmer-Nr. 
2 für Stimmberechtigte zur Ein-
sichtnahme bereit gehalten.

 Stimmberechtigte können die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der zu ihrer Person im Wähler-
verzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von an-
deren im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Personen können 
Stimmberechtigte nur überprü-
fen, wenn Tatsachen glaubhaft ge-
macht werden, aus denen sich eine 
Unrichtigkeit oder Unvollständig-
keit des Wählerverzeichnisses er-
geben kann. Das Recht zur Über-
prüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Stimmberech-
tigten, für die im Melderegister 
eine Auskunftssperre nach dem 
Bundesmeldegesetz eingetragen 
ist.

2. Das Wählerverzeichnis wird im 
automatisierten Verfahren geführt; 
die Einsicht ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich.

3. Wählen kann nur, wer in das 
Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat.

 Wer das Wählerverzeichnis für un-
richtig oder unvollständig hält, 
kann von Montag, 24. bis spä-
testens Freitag, 28. September 
2018, 12 Uhr, (20. bis 16. Tag vor 
der Wahl) während der allgemei-
nen Öffnungszeiten im Rathaus 
Monheim, Verwaltungsgemein-
schaft Monheim, Marktplatz 23, 
86653 Monheim, Zimmer-Nr. 2  
Einspruch einlegen.

 Der Einspruch kann schriftlich 
oder durch Erklärung zur Nieder-
schrift eingelegt werden.

4. Stimmberechtigte, die in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten spätestens am 23. Sep-
tember 2018 eine Wahlbenach-
richtigung samt Vordruck für ei-
nen Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins. Wer keine Wahlbe-
nachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, stimmberechtigt zu sein, 
muss Einspruch gegen das Wäh-
lerverzeichnis einlegen, wenn er 
nicht Gefahr laufen will, dass er 
sein Stimmrecht nicht ausüben 
kann.

5. Wer einen Wahlschein hat, kann 
an der Wahl im Stimmkreis 706 
Donau-Ries durch Stimmab-
gabe in einem beliebigen Wahl-
raum (Stimmbezirk) dieses 
Stimmkreises oder durch Brief-
wahl teilnehmen.

6. Einen Wahlschein erhält auf An-
trag
6.1 eine in das Wählerverzeichnis 
eingetragene stimmberechtigte 
Person.
Der Wahlschein kann bis zum 
Freitag, 12. Oktober 2018, 15 
Uhr im Rathaus Monheim, Ver-

waltungsgemeinschaft Monheim, 
Marktplatz 23, 86653 Monheim, 
Zimmer-Nr. 2  (nicht aber tele-
fonisch) beantragt werden. Wenn 
bei nachgewiesener plötzlicher 
Erkrankung der Wahlraum nicht 
oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten aufgesucht wer-
den kann, kann der Antrag noch 
bis zum Wahltag, 15 Uhr, gestellt 
werden.
6.2 eine nicht in das Wählerver-
zeichnis eingetragene stimmbe-
rechtigte Person, wenn
a) sie nachweist, dass sie ohne 
ihr Verschulden die Antragsfrist 
auf Aufnahme in das Wähler-
verzeichnis nach § 15 Abs. 1 der 
Landeswahlordnung (bis zum 23. 
September 2018) oder die Ein-
spruchsfrist gegen das Wählerver-
zeichnis nach § 19 Abs. 1 der Lan-
deswahlordnung (vgl. Nrn. 1 und 
3) versäumt hat,
b) ihr Recht auf Teilnahme erst 
nach Ablauf der Antragsfrist nach 
§ 15 Abs. 1 der Landeswahlord-
nung oder der o.g. Einspruchsfrist 
nach § 19 Abs. 1 der Landeswahl-
ordnung entstanden ist,
c) ihr Stimmrecht im Einspruchs-
verfahren festgestellt worden ist 
und die Gemeinde von der Fest-
stellung erst nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses erfahren 
hat.

 Diese Stimmberechtigten können 
bei der in Nr. 6.1 bezeichneten 
Stelle den Antrag auf Erteilung 
eines Wahlscheins noch bis zum 
Wahltag, 15 Uhr, schriftlich, elek-
tronisch oder mündlich (nicht 
aber telefonisch) stellen.

7. Behinderte Stimmberechtigte 
können sich bei der Antragstel-
lung der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen. 

 Wer den Antrag für einen anderen 
stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nach-
weisen, dass er dazu berechtigt ist.

8. Mit dem Wahlschein erhält die 
stimmberechtigte Person

- je einen Stimmzettel mit den 
Stimmkreisbewerbern für die 
Landtagswahl (weiß) und die Be-
zirkswahl (blau),

- je einen Stimmzettel mit den 
Wahlkreisbewerbern für die Land-
tagswahl (weiß) und die Bezirks-
wahl (blau),

- zwei Stimmzettelumschläge (weiß 
und blau),

- einen roten Wahlbriefumschlag 
mit der Anschrift, an die der Wahl-
brief zu übersenden ist,

- ein Merkblatt für die Briefwahl.
 Wahlschein und Briefwahlunterla-

gen werden übersandt oder amt-
lich überbracht. Versichert eine 
stimmberechtigte Person glaub-
haft, dass ihr der beantragte Wahl-
schein nicht zugegangen ist, kann 
ihr bis zum Tag vor der Wahl 
(Samstag, 13. Oktober 2018, 12 
Uhr), ein neuer Wahlschein erteilt 
werden.

9. Wahlschein und Briefwahlun-
terlagen können auch durch die 
Stimmberechtigten persönlich ab-
geholt werden. An andere Per-
sonen können diese Unterlagen 
nur ausgehändigt werden, wenn 
die Berechtigung zur Empfang-
nahme durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht und einen amt-
lichen Ausweis nachgewiesen wird 
und die bevollmächtigte Person 
nicht mehr als vier Stimmbe-
rechtigte vertritt; dies hat sie der 
Gemeinde vor dem Empfang der 
Unterlagen schriftlich zu versi-
chern.

10. Bei der Briefwahl müssen die 
Stimmberechtigten dafür sorgen, 
dass der Wahlbrief, in dem sich 
der Wahlschein und die verschlos-
senen Stimmzettelumschläge (mit 
den jeweils zugehörigen Stimm-
zetteln) befinden, bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen 
Stelle spätestens am 14. Okto-
ber 2018 bis 18 Uhr eingeht.

Nähere Hinweise darüber, wie die 
Stimmberechtigten die Briefwahl 
auszuüben haben, ergeben sich aus 
dem Merkblatt für die Briefwahl.

Vellinger 
Erster Vorsitzender

Nr. 3  Gemeinsame Bekannt-
machungen

Auf die gemeinsamen Bekannt-
machungen wird verwiesen.

Vellinger 
Erster Vorsitzender


